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Motion Fässler Daniel.
Biomasseanlagen in der Schweiz
nicht gefährden, sondern erhalten
und ausbauen

Motion Fässler Daniel.
Il ne faut pas mettre en danger
les installations de biomasse
en Suisse, mais les maintenir
et les développer

Frist – Délai

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 17.09.20
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 10.03.21
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 28.09.23 (FRIST - DÉLAI)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 19.12.23 (FRIST - DÉLAI)

Präsidentin (Herzog Eva, Präsidentin): Es liegt Ihnen ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Die Kom-
mission beantragt einstimmig, die Behandlungsfrist um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Fässler Daniel (M-E, AI), für die Kommission: Unser Rat hiess in der Herbstsession 2020 diese Motion einstim-
mig gut. Der Nationalrat folgte uns in der Frühjahrssession 2021 oppositionslos. Der Nationalrat beschloss in
der letzten Herbstsession, die Frist um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ihre Kommission beantragt einstimmig,
dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen, Ihnen liegt dazu ein Kommissionsbericht vor.
Worum geht es? Die an den Bundesrat überwiesene Motion verlangt vom Bundesrat, dass er dem Parlament
die notwendigen Gesetzesänderungen unterbreitet bzw. die nötigen Massnahmen ergreift, damit Biomasse-
anlagen auch in Zukunft wirtschaftlich betrieben werden können. Dabei wurde bewusst ein interdisziplinärer
Ansatz gewählt; im Vordergrund steht die Produktion von Gas, Strom und Wärme aus Hofdünger, Grüngut
oder Holz. Die Motion zielt aber auch auf das Schliessen von Nährstoffkreisläufen und die Reduktion von
Nährstoffüberschüssen ab.
Die betroffenen Bundesämter für Energie, für Raumentwicklung, für Umwelt und für Landwirtschaft haben sich
umgehend an die Umsetzung der Motion gemacht. Seither konnten diverse Verbesserungen erzielt werden:
Mit der Revision des Energiegesetzes im Rahmen der parlamentarischen Initiative Girod 19.443 wurden für
Biomasseanlagen die Investitionsbeiträge erhöht und Betriebskostenbeiträge eingeführt. In dem in der letzten
Herbstsession beschlossenen Geschäft 21.047, dem sogenannten Mantelerlass, wurde diese Stossrichtung
bestätigt, indem die Investitionsbeiträge bis Ende 2035 verlängert wurden und die zeitliche Begrenzung für die
Beantragung von Betriebskostenbeiträgen aufgehoben wurde. Gleichzeitig wurden sowohl im Mantelerlass
als auch in der Vorlage RPG 2 die raumplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen so verbessert, dass das
Potenzial der land- und forstwirtschaftlichen Biomasse künftig besser genutzt werden kann.
Nun, warum soll die Motion noch nicht abgeschrieben werden? Andere zur Umsetzung der Motion identifizierte
Massnahmen wurden noch nicht abschliessend geprüft oder angegangen. Dazu gehören vor allem Massnah-
men zur Förderung von kleineren landwirtschaftlichen Biomasseanlagen. Das Potenzial zur Erschliessung der
landwirtschaftlichen Biomasse wird heute noch kaum genutzt. Erst knapp 5 Prozent des Hofdüngers werden
in Biogasanlagen stofflich und energetisch genutzt. Das sollte sich ändern.
Dabei geht es nicht nur darum, steuerbare, dezentrale und CO2-neutrale erneuerbare Energie zu erzeugen.
Ebenso grosse Mehrwerte schaffen landwirtschaftliche Biogasanlagen auch in anderen Bereichen. Durch die
Vergärung von Hofdünger in Biogasanlagen wird der Ausstoss des besonders klimawirksamen Treibhausgases
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Methan massgeblich reduziert. Landwirtschaftliche Biogasanlagen helfen zudem, umweltschädliche Nährstof-
füberschüsse zu reduzieren, die Humusbildung zu fördern und damit Nährstoffkreisläufe zu schliessen.
Diese Leistungen sind im Sinne des vom Parlament im Frühling 2021 mit der parlamentarischen Initiative
19.475, "Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren", beschlossenen Massnahmenpaketes für sau-
beres Trinkwasser und eine nachhaltigere Landwirtschaft, werden aber noch ungenügend umgesetzt. Für die
Hofdüngervergärung in Biomasseanlagen sollte es bessere finanzielle Anreize geben. Ich erachte es zudem
als nötig, Grundlagenarbeit zu leisten sowie die Information und Beratung der Landwirtschaft zu verbessern.
Die Kommission beantragt Ihnen aus diesen Gründen einstimmig, die Behandlungsfrist um ein Jahr zu verlän-
gern.

Rösti Albert, Bundesrat: Der Bundesrat kann dieses Anliegen, den Antrag auf Nichtabschreibung und Verlän-
gerung, nachvollziehen.
In den letzten zwei Jahren wurden im Energiegesetz Investitions- und Betriebskostenbeiträge für Anlagen zur
Produktion von Strom aus Holz oder Biogas verankert. Mit dem Mantelerlass wird die gleitende Marktprämie als
zusätzliches alternatives Förderinstrument eingeführt. Mit dem neuen CO2-Gesetz sollen auch Investitionsbei-
träge für Biogasanlagen, die Biomethan ins Gasnetz einspeisen, geschaffen werden. Gleichzeitig ermöglicht
eine Änderung im Raumplanungsgesetz, dass auch grössere Biomasseanlagen in der Landwirtschaftszone
zonenkonform sind.
Sie sehen daraus, dass der Bundesrat dem Potenzial von Biogas durchaus seine Bedeutung beimisst. In den
Augen des Motionärs stellen sich, wie wir gehört haben, noch Fragen zum Beitrag von landwirtschaftlichen
Biogasanlagen an den Humusaufbau und die Reduktion der Nährstoffverluste im Boden. Es soll abgeklärt
werden, ob diese Leistungen der Biogasanlagen honoriert werden sollen. Das Bundesamt für Landwirtschaft
ist daran, diese Fragen abzuklären, und hat meines Wissens mit dem Motionär auch bereits Kontakt aufge-
nommen; diese Arbeiten laufen.
Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass die Motion im Moment nicht abgeschrieben wird und die Ergebnisse
dieser Arbeiten abgewartet werden. Der Bundesrat schliesst sich dieser Haltung an.

Die Behandlungsfrist des Geschäftes wird verlängert
Le délai de traitement de l'objet est prorogé

AB 2023 S 1233 / BO 2023 E 1233
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